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Betreff: 
 
Machbarkeitsstudie füe den Theaterstandort Apollo-Kino 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NW 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
A) Weil des sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, fasst der Haupt- und  Finanzausschuss gem. § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NW folgenden Beschluss: 
 
1. Zur bautechnischen Realisierbarkeit des Projektes wird eine Machbar- 
                      keitsstudie mit folgenden Untersuchungsschwerpunkten in Auftrag ge- 
                      geben: 

 
1. Architektur 
2. Akustik 
3. Bühnentechnik 
4. Tragwerksplanung 
5. Technische Ausstattung 

 
   2. Zur Sicherstellung der Finanzierung von 416.000,00 DM wird in 1999   

außerplanmäßig eine Verpflichtungsermächtigung bei der neuen  
        Haushaltsstelle 1.330.9404.0 - 12 Planungskosten Stadttheater Sie- 
    gen - bereitgestellt und die endgültige Finanzierung im Rahmen der 

Aufstellung des Haushaltsplanes 2000 vorgenommen: 
 

DieAbdeckung der Verpflichtungsermächtigung in 1999 erfolgt durch 
Minderung der Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 
1.665.9506.1 Baukosten Freudenberger Straße (in 1999 keine Inan- 
spruchnahme). 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag auf Förderung der Mach- 

barkeitsstudie bei der Bezirksregierung Arnsberg zu stellen. 
 
B) Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 
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10.11.1999. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




